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Miscellen.

Verbot der Neujahrsgratulation im alten
Solothurn.

Am 17. Dezember 1743 erwog der Rat, dass das Feiertags- und
Neujahrsanwünschen „zu einem höchlich unanständigen Geläuf und männig-
Iich sehr beschwerlichen Missbrauch ausgeschlagen, weswegen eine ernstliche

Remedur unumgänglich vonnöten". Daher wird beschlossen: „Weil
der Neujahrsanwunsch, so ein jeweiliger gnädiger Altschultheiss Ihro Gn.
dem Herrn Amtsschultheissen altem Herkommen nach am Neujahrstag
nach dem vormittägigen Gottesdienst auf dem Rathause Namens der Gn.
Hrn. ablegt, solches aber zu Hochgesagt derselben Händen wieder
erwidert, für das Jahreswechsel Compliment für erklecklich genug, alle

übrigen bis dahin affectierte Ceremonien und Visiten aber für
überflüssig, ganz unanständig und dem gemeinen Besten nachteilig zu halten,
könnten alle Feiertagswünsche und Neujahrsvisiten gegen geistliche und
weltliche Personen gänzlich ohne einzige Ausnahme abgetan und sowohl
dem männlichen als weiblichen Geschlecht mit aller Schärfe völlig
verboten werden."

Im ausführlichen Mandat vom 19. Dezember 1743 wird u. a. darauf

hingewiesen, „dass es sich um einen unwiderbringlichen grossen Nachteil

vieler Haushaltungen handelt, als welche hiedurch in ihrer Arbeit und
Besorgung der Hausgeschäfte verhindert und im Gegenteil in verschiedene

namhafte Kosten gebracht werden." Daher wird die Abschaffung aller
Wünsche verfügt, auch bei Ostern, Weihnachten, Pfingsten, Begräbnis,

u. a. auch „das Verfügen in die Klöster, um dort Komplimente
abzulegen."

Namentlich wird auch der Missbrauch abgestellt, in die Häuser zu
gehen, wo eine Leiche liegt, und dort „in das Leid zu sitzen oder Leid

zu klagen."
Das Verbot scheint nicht die nötige Beachtung gefunden zu haben,

denn es wird am 7. Juli 1751 wiederholt. Ja, am 25. Juni 1786 wird die
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Frage der Glückwünscher erneut behandelt, „die wider die öffentliche
Anständigkeit von meistenteils nur zur Last fallenden Besuch- und
Glückwunsch-Abstattungen von nun an des Gänzlichen bis zu 10 Pfd. Geldbusse

von den Widerhandelnden in die Armenbüchse nochmals ernstlich

zu verbieten." Die Reformationskammer erhielt den Auftrag, die
Fehlbaren unangesehen der Person, verwandt oder nicht verwandt, mit der
Geldbusse zu belegen. Diese Ratsverfügung wird durch den Kleinweibel

von Haus zu Haus angesagt. G. Appenzeller.


	Miscellen : Verbot der Neujahrsgratulation im alten Solothurn

